Hat ein/e Schülerberater/in vor dem Schuljahr 2011/12 (Sommer 2011) den Lehrgang für Schüler/innen- und Bildungsberatung an AHS/BAKIP begonnen und den Lehrgang noch nicht abgeschlossen, dann besteht nur mehr bis Ende des Kalenderjahres 2015 die Möglichkeit, fehlende Module zu besuchen und die entsprechenden Arbeitsaufgaben zu erledigen (Angebote der Module siehe Anhang).

Falls jemand dieses Angebot nicht wahrnimmt, führt dies dazu, dass ein Abschluss des Lehrgangs nicht mehr möglich ist. Darauf wurde schon in den letzten Jahren immer wieder hingewiesen!

Schülerberater/innen, die den Lehrgang im Sommer 2011 begonnen haben, müssen spätestens Februar 2015 den Lehrgang abgeschlossen haben – bei diesen wird der Termin des Abschlusses bis spätestens Februar 2016 verlängert.

Schülerberater/innen, die den Lehrgang im Sommer 2012 begonnen haben, müssen spätestens Februar 2016 den Lehrgang abgeschlossen haben – falls jemand diesen Termin nicht einhalten kann, hat man die Möglichkeit eine „Beurlaubung“ zu beantragen (mit kurzer Begründung an wolfgang.schatzl@ph-ooe.at). Diese Beurlaubung wird auch genehmigt.

Wichtig: Beginn des Lehrgangs ist immer das Sommersemester 20.. (Juli/August zählen dazu) – die Höchststudiendauer für unseren Lehrgang beträgt maximal 8 Semester!!!
